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Abänderungsantrag 

der Abgeordneten Peter Haubner, Dr. Christoph Motzneller, JoscfSchcllhoro 

Kolleginnen und KoUegen 
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zur Regierungsvorlage eines Bundesgesetzes, mit dem ein Bundesgesetz über die Regelung 
des Bundes-Stiftungs- und fondswesens (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 -
BStFG 2015) erlassen und das Einkommensteuergesetz 1988, das Körperscbaftsteuer­
gesetz 1988, das Grunderwerbsteuergesetz 1987, das Stiftungseingangssteuergesetz, die 
Bundesabgabenordnung, das Transparenzdatenbankgesetz 2012, das Bundesgesetz über 
die Einräumung von Privilegien an nicbtstaatlicbe Organisationen und das 
Gericbtsgebübrengesetz geändert werden (889 der Beilagen), in der Fassung des 
Ausscbussbericbtes (934 der Beilagen) 

Der Nationalrat wolle in zweiter Lesung beschließen: 

Der im Titel bezeichnete Regierungsvorlage (889 der Beilagen), in der Fassung des 
Ausschussberichtes (934 der Beilagen) wird wie folgt geändert: 

Das Inhaltsverzeichnis lautet: 

Artikel I 

Artikel 2 
Artikel 3 
Artikel 4 
Artikel 5 
Artikel 6 
Artikel 7 
Artikel 8 

Artikel 9 

"Inhaltsverzeichnjs 

Bundesgesetz über die Regelung des Bundes·Stiftungs- und Fondswesens (Bundes· 
Stiftungs- und Fondsgesetz 2015 - BStFG 2015) 
Änderung des Einkommensteuergesetzes 1988 
Änderung des KÖrPerschaftsteuergesetzes 1988 
Änderung des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 
Änderung des Stiftungseingangssteuergesetzes 
Änderung der Bundesabgabenordnung 
Änderung des T ransparenzdatenbankgeserzes 2012 
Änderung des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien an nichtstaatliche 
Organisationen 
Änderung des Gerichtsgebührengesetzes" 

Artikel I (Bundes-Sti/tungs-und Fondsgesetz 2015) wird wie folgt geändert: 

I. § 7 Ab •. 2 Z 4 lautet: 

.. 4. Regelungen über die innere Ordnung von kollegialen Stiftungs- und Fondsorganen" 

2. § 12 Abs. I 2. Satz lautet: 

,,Abweichend von § 7 reicht es für eine letztwillige Gründungserklärung aus, wenn ein bestimmtes oder 
bestimmbares Vermögen für einen gemeinnützigen oder mildtätigen Zweck im Sinne des § 2 Abs. 3 
oder 4 gewidmet wurde." 

3. In § 13 Abs. I Z 4 und § 20 Abs. 8 wird jeweils die Wendung .. bzw." durch das Wort .. oder" ersetzt. 

4. In § 19 Ab •. 5 lautet der/etzte Satz: 

,,Die Stiftuogs- oder Fondsprüfer unterliegen einer Bericbtspflicht im Sinne des § 273 Abs. 2 UGB." 

5 .. § 21 Abs. 9 Z 12lautel: 

,,12. die Mitteilung an das Stiftungs- oder Fondsregister gemäß Abs. 8," 

6. § 25 Abs. 3lautel: 

.. (3) Über die in Abs. I genannten Fälle hinaus kann eine Umwandlung nach den in der 
Gründuogserklärung vorgesehenen Voraussetzungen (§ 7 Abs. 2 Z 6) erfolgen." 

7. In § 29 werden in Z 4 das Wort .. erster" durch die Wortfolge .. erster und zweiter" und in Z 5 das Wort 
.,zweiter" durch das Wort .. dritter" ersetzt. 
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Artikel 2 (Jfndenmg des Einkommensteuergesetzes 1988) wird wieJalgt geändert: 

I. Z 10 lautet: 

.. 10. Nach § 4a wirdJolgender § 4b samt Überschrift eingefügt: 

"Zuwendungen zur Vermögensausstattung 

§ 4b. (I) Zuwendungen aus dem Betriebsvennögen zum Zweck der ertragsbringenden 
Vennögensausstattung an eine privatrechtliehe Stiftung oder an eine damit vergleichbare 
Vennögensmasse (Stiftung), die die Voraussetzungen der §§ 34 ff BAD erfiillt und begünstigte Zwecke 
gemäß § 4a Abs. 2 verfolgt, gelten bis zu einem Höchstbetrag von 500 000 Euro nach Maßgabe der 
folgenden Bestimmungen als Betriebsausgaben: 

J. Die Stiftung ist nach ihrer Rechtsgrundlage verpflichtet, die Erträge aus der Verwaltung der 
zugewendeten Vermögenswerte spätestens mit Ablauf des dritten Jahres nach dem KalendeIjahr 
des Zuflusses dieser Erträge ausschließlich für die in der Rechtsgrundlage angefiihrten 
begünstigten Zwecke gemäß § 4a Abs. 2 zu verwenden. Als Verwendung flir diese Zwecke gilt 
auch die Einstellung von höchstens 20% der jährlichen Erträge in eine Rücklage. 

2. Eine Verwendung der zugewendeten Vennögenswerte selbst fiir die in der Rechtsgrundlage 
angefiihrten begünstigten Zwecke ist friihestens nach Ablauf des der Zuwendung zweitfolgenden 
KalendeIjahres zulässig. 

3. Zum Zeitpunkt der Zuwendung muss die Anerkennung als begünstigte Einrichtung aus der Liste 
gemäß § 4a Abs. 7 Z I hervorgehen. 

4. Erfolgt die Zuwendung zu emem Zeitpunkt, zu dem die Stiftung oder deren 
Vorgängerorganisation nicht bereits seit mindestens drei Jahren ununterbrochen im Wesentlichen 
unmittelbar begünstigten Zwecken gemäß § 4a Abs. 2 gedient hat, gilt die Zuwendung 
abweichend von Z 3 dennoch als Betriebsausgabe, wenn die Voraussetzungen für die Aufnalune 
der Stiftung in die in § 4a Abs. 7 Z I genannte Liste nach Ablauf von drei Jahren ab ihrer 
Errichtung vorliegen. 

5. Abzugsfahig sind die erstmalige Zuwendung sowie weitere Zuwendungen des Steuerpflichtigen, 
die in einem der folgenden vier Wirtschaftsjahre getätigt werden. Dabei gilt: 

a) Der Gesamtbetrag der abzugsfahigen Zuwendungen ist fiir den fiinfjährigen 
Zuwendungszeitraum mit 500 000 Euro begrenzt. 

b) Im Wirtschaftsjahr sind Zuwendungen insoweit abzugsfähig, als sie 10% des Gewinns vor 
berücksichtigung des Gewinnfreibetrages nicht übersteigen. 

cl Soweit eine Berücksichtigung als Betriebsausgabe gemäß lit. b nicht in Betracht kommt, kann 
die Zuwendung gemäß § 18 Abs. I Z 8 als Sonderausgabe berücksichtigt werden. 

(2) Die Stiftung hat einen Zuschlag zur Körperschaftsteuer in Höhe von 30% der zugewendeten 
abzugsfahigen Beträge oder des abzugsfahigen gemeinen Wertes der zugewendeten Wirtschaftsgüter zu 
entrichten, wenn sie 

I. entgegen Abs. I Z 4 die Voraussetzungen fiir die Aufnalune in die in § 4a Abs. 7 Z I genannte 
Liste nach Ablauf von drei Jahren ab ihrer Errichtung nicht erfiillt oder 

2. die zugewendeten Vennögenswerte entgegen Abs. I Z 2 verwendet oder 

3. innerhalb von fiinf Jahren nach dem Zeitpunkt der Zuwendung 

a) die Erträge nicht ausschließlich gemäß Abs. I Z I verwendet oder 

b) in der in § 4a Abs. 7 Z I genannten Liste als nicht mehr begünstigt ausgewiesen wird. 

(3) Ist der auf Grund von Abs. 2 Z I vorgeschriebene Betrag bei der Stiftung nicht einbringlich, gilt 
die Nichtaufnahrne in die in § 4a Abs. 7 Z I genannte Liste fiir den Zuwendenden als rückwirkendes 
Ereignis im Sinne des § 295a BAD." 

2.ln Z 16 lautet Z 272lit c: 

"c) Eine Anerkennung als begünstigte Einrichtung, ist vom Finanzamt Wien J/23 bis längstens 
3 J. Oktober 20 I 6 in der Liste gemäß § 4a Abs. 7 Z I zu veröffentlichen. Diese Eintragung 
entfaltet bereits für Zuwendungen ab dem I. Jänner 2016 Wirkung." 

Artikel8 (inderung des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien an nichtstaatliche 
Organisationen) wird wie folgt geändert: 

I. Z 3 lautet: 

.. 3. § 7 lautet: 

, 
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.. § 7. (I) Quasi-Internationalen Organisationen im Sinne des Abs.2 werden nach Maßgabe der 
Abs. 3 und 4 Privilegien eingeräumt. 

(2) Eine Quasi-Internationale Organisation ist eine Organisation im Sinne dieses Bundesgesetzes, 
I. die mit Bescheid gemäß § 6 als gemeinnützig anerkannt worden ist, 
2. deren Tätigkeit in einem engen Zusammenhang mit der Tätigkeit einer Internationalen 

Organisation im Sinne des § 1 Abs. 7 des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien 
und Immunitäten an internationale Organisationen, BGB!. Nr. 677/1977, in der jeweils geltenden 
Fassung, steht, 

3. die in Österreich ein ständiges und personell angemessen ausgestattetes Büro unterhält, 
4. a) deren Mitglieder mehrheitlich Staaten, Internationale Organisationen oder Einrichtungen sind, 

die Aufgaben von Staaten oder Internationalen Organisationen erfullen, oder 
b) die zu mindestens 25% von Staaten, Internationalen Organisationen oder Einrichtungen, die 

Aufgaben von Staaten oder Internationalen Organisationen erfüllen, finanziert wird; 
5. die über ähnlicbe Strukturen wie eine zwischenstaatliche Organisation verfUgt und 
6. die in zwei oder mehr Staaten tätig ist. 

(3) Die Bundesregierung hat mit Verordnung festzustellen, welche Organisationen jeweils zum 

Beginn eines KaJendeIjahres die Voraussetzungen des Abs. 2 erfuUen. Die Verordnung ist jeweils auf ein 
KalendeIjahr zu befristen. Hinsichtlich der in der Verordnung genannten Organisationen ist die 
gesonderte Erteilung eines Bescheides im Sinn des § I nicht erforderlich. Die Bestimmungen der §§ 4, 5 
und 8 finden auf die in der Verordnung genannten Organisationen unmittelbar Anwendung. 

(4) Den in der Verordnung gemäß Abs. 3 angefiihrten Quasi-Internationalen Organisationen (Abs. 2) 
werden folgende Privilegien eingeräumt: 

1. die Befreiung der Organisation in Bezug auf ihre amtliche Tätigkeit von folgenden Abgaben: 
a) der Gebühr auf Bestandverträge gemäß § 33 TP 5 des Gebührengesetzes 1957, BGB!. 

Nr. 267/1957, in der jeweils geltenden Fassung; 
b) der Norrnverbrauchsabgabe fiir Dienstfahrzeuge der Organisation; 
c) der motorbezogenen Versicherungssteuer fUr Dienstfahrzeuge der Organisation; 
d) der Kraftfahrzeugsteuer fiir Dienstfahrzeuge der Organisation; 
e) der Kommunalsteuer. 

2. die Befreiung von der Grunderwerbsteuer fiir den unentgeltlichen Erwerb (§ 7 Abs. I Z 1 
GrEStG 1987) eines Grundstückes im Sinne des § 2 des Grunderwerbsteuergesetzes 1987 
(GrEStG 1987), BGB!. Nr. 309/1987, in der jeweils geltenden Fassung, durch eine Organisation, 
sofern das Grundstück der amtlichen Tätigkeit dient. 

3. die Befreiung der Arbeitnehmer der Organisation von der Einkommensteuer auf Aktivbezüge 
(Gehälter, Bezüge und sonstige Vergütungen), die sie für ihre Dienste von dieser Organisation in 
Bezug auf ihre amtliche Tätigkeit erhalten. Eine solche Befreiung berührt nicht das Recht der 
Republik Österreich, diese Aktivbezüge bei der Festsetzung der von Einkünften aus anderen 
Quellen zu erhebenden Steuer zu berücksichtigen."" 

2. Z 6 lautet: 

,,6. In Artikel 11 lautet Abs . I: 

,,(1) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
I. hinsichtlich der §§ I bis 3 der Bundesminister fiir Europa, Integration und Äußeres, 
2. hinsichtlich des § 4 der Bundesminister rur Europa, Integration und Äußeres im Einvernehmen 

mit dem Bundesminister rur Inneres, 
3. hinsichtlich der §§ 5 bis 7 Abs. 2 und 4 der Bundesminister fiir Finanzen, 
4. hinsichtlich des § 7 Ab,. 3 der Bundesminister fiir Finanzen im Einvernehmen mit dem 

Bundesminister rur Europa, Integration und Äußeres, 
5. hinsie des § 8 der Bundesminister fiir Arbeit, Soziales und Konsumentenschutz und 

Ichtlich es § 9 der Bundesminister, dessen Wirkungsbereich berührt ist, 

I �
17 I 
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Begründung 

Zu Artikel 1 (Bundes-Stiftungs- und Fondsgesetz 2015): 

Behebung redaktioneller Versehen. 

Zu Artikel 2 (Änderung des Einkommensleuergeselzes 1988): 

Zu Z 3 (§ 4b EStG 1988): 

4 von 4 � 

Mit dieser Ziffer wird eine neue Fassung des § 4b EStG 1988 samt Überschrifi vorgeschlagen, um die 
finanzielle Ausstattung gemeinnütziger Organisationen weiter zu stärken. Diese Stärkung soll einerseits 
durch die Erhöhung des relevanten Beobachtungszeitraumes fiir Zuflüsse gemäß § 4b Abs. I Z I von 
zwei auf drei Jahren sowie die Erhöhung der begünstigten Rücklage von 10% der jährlichen Elträge auf 
20% der jährlichen Elträge und andererseits durch die Streichung der lit. b in § 4b Abs. I Z 5 EStG 1988 
erfolgen, wonach Zuwendungen an gemeinnützige Organisationen nur abzugsfabig sind, wenn sie 10% 
des Gewinns des Zuwendenden nicht übersteigen. 

Zu Artikel8 (Änderung des Bundesgesetzes über die Einräumung von Privilegien an 
nichlstaatliche Organisationen): 

Zu Z 1: 

Der Vorschlag enthält eine verbesserte und klarere Regelung der .. Quasi-Internationalen Organisationen". 
Der neue Abs. I regelt die Gewährung von Privilegien an so genannte .. Quasi-Internationale 
Organisationen". Abs. 3 legt den Prozess der Anerkennung einer Organisation als .. Quasi-Internationale 
Organisation" fest: Die Liste der Organisationen wird in Fonn einer Verordnung der Bundesregierung 
veröffentlicht. Die Änderung in Abs. 3 soll zu einer wesentlichen Verwaltungsvereinfachung fiir .. Quasi­
Internationale Organisationen" fUhren, indem fiir die Inanspruchnahme der gewährten Privilegien durch 
die in der Verordnung genannten Einrichtungen kein Bescheid gemäß § I mehr erforderlich sein soll. Die 
genannte Verordnung ist zwingend für die Dauer eines Kalendeljahres zu befiisten. Die Vorbereitung 
dieser Verordnung erfolgt nach der in Art. Il Abs. I Z 4 vorgesehenen Vollziehungsklausel iVm. § 3 
Abs. I Z 2 des Bundesministeriengesetzes 1986, BGB!. Nr.76/1986, durch den Bundesminister fiir 
Finanzen im Einvernehmen mit dem Bundesminister rur Europa, Lntegration und Äußeres. 

Z 2 betrifft bloß formelle Anpassungen. 
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